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VORSTELLUNG REHABILITATIONS-ZENTRUM 
STADTRODA GGMBH

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin5

• Gesellschafter: 55% Josefs-Gesellschaft, 25 % SHK, 20 % Stadt Stadtroda
• Vorstellung der Einrichtungen und Angebote

o Besondere Wohnformen, TAF, WfbM, ABW
• Case Management: Koordination der Leistungen aus den Bereichen Wohnen sowie 

Arbeit/Beschäftigung, Freizeit
• BTHG-Management: Trennung FLS von KdU
• Enge Vernetzung mit Asklepios FK Stadtroda (Versorgungsauftrag – 15 km entfernt) sowie 

niedergelassenen Mediziner:innen

SITUATION IN THÜRINGEN
• Kommunalisierung, Abschaffung überörtlicher Träger
• Überregionale Aufnahme -> Standortprinzip
• Arbeitsgrundlage: ITP

o Zielvorgabe des KT
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VORAUSSETZUNGEN DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG DURCH DAS 
REHAZENTRUM

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin6

• Psychische Erkrankung, die länger als ½ Jahr andauert, Sucht nicht vordergründig
• Antrag auf EGH beim KT/örtlich zuständiges Sozialamt
• Zielstellung der Hilfe ist konzeptionell abgesichert
• Mitwirkungspflicht & -bereitschaft der:des Leistungsnehmenden
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ABLAUF DER AUFNAHME VON 
PATIENT:INNEN AUS DER FORENSIK 
WÄHREND EINER DAUERBEURLAUBUNG

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin7

• Da kein Steuerungsinstrument in Form des GPV (im SHK in Gründung) existiert, erfolgt eine direkte Anfrage des MRVZ 
im Rehazentrum mit Übersendung der Unterlagen

• Entscheidung im Rehateam
• Vorstellungstermin

o Identifiziert sich Interessent:in mit eigener Vorgeschichte?
o Lockerungsgrad

• Antrag Dauerbeurlaubung durch MRVZ bei Gericht
• Übergang/Integration in Einrichtung:

o Zusätzliche, spezifische Bedarfe, auch personell (enge Zusammenarbeit mit Klinik, monatliche Einschätzungen, 
Antragstellung bei Lockerung, Einbringen von Gegenständen)

o Einbeziehung Sozialraum
o Therapeutische Vereinbarung:

▪ Ausgangsregelung, Lockerungsstufen
▪ Persönliche An-/Abmeldung
▪ Teilweise Residenzpflicht
▪ Psychiatrische/psychologische Anbindung sowie psychiatrische Medikation bleibt im MRVZ
▪ 1x/Woche jeweils im Wechsel: Termine mit Pflegepersonal/Sozialarbeiter:in des MRVZ im Rehazentrum 

bzw. in der Klinik
▪ Bei Verstößen gegen die therapeutische Vereinbarung kann sofortige Rückführung in MRVZ erfolgen
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BEISPIEL EINER THERAPEUTISCHEN 
VEREINBARUNG

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin8
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HERAUSFORDERUNGEN

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin13

• Während Dauerbeurlaubung: keine reguläre Krankenversicherung
• Bei Übergang in EGH werden LN zu Kosten herangezogen, d.h. sie erhalten, z.B. Grundsicherung bzw. 

ergänzende Grundsicherung, Bürgergeld oder Rente und es bleibt praktisch nur ein Taschengeld übrig 
vs. im MRVZ können Patient:innen ihr Einkommen in voller Höhe behalten

• Übergang zurück „ins richtige Leben“ (Hospitalisierung)
• Oft muss Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben

o Entlassung auf Bewährung mit Auflage Wohnsitznahme für einen vom Gericht festgelegten 
Zeitraum in Besonderer Wohnform

▪ ITP & Auflagen im Rahmen der Führungsaufsicht ersetzen die therapeutische 
Vereinbarung

▪ Spannungsverhältnis: KT der EGH vs. Gericht:
✓ Entscheidung über Dauer, Maßnahmen und Eignung der Leistungen der EGH wurde 

in der Vergangenheit häufig nicht vom Sozialamt als KT, sondern vom Gericht 
getroffen

✓ Sozialamt behält sich vor zu prüfen, ob Rehazentrum die geeignete Einrichtung ist 
und LN die Zugangsvoraussetzungen für die Hilfeform mitbringt

• Nach erfolgreicher Rehabilitation in EGH ist es schwierig, geeigneten Wohnraum zu finden, da 
Vermieter:innen oft Vorbehalte haben

• Auflagen der Führungsaufsicht sind oft schwierig mit ABW-Zielen in Einklang zu bringen, z. B. 
Medikamenteneinnahme oder Alkoholabstinenz
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LÖSUNGSANSÄTZE

Bundestagung für freie Straffälligenhilfe
27./28.11.2023 in Berlin14

• Wissensaneignung der Sozialarbeiter:innen über Abläufe & Strukturen des MRVZ
• Frühzeitige Kontaktaufnahme des MRVZ/GB mit dem Kostenträger, vorwiegend Sozialamt zur 

Prüfung der Zuständigkeit und Eignung der Hilfe
• Schon während der Dauerbeurlaubung in der Besonderen Wohnform persönliche Kontaktaufnahme 

der:des Sozialarbeiter:in mit der:dem potentiellen Hilfeempfänger:in
• …
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT.

WIR FREUEN UNS AUF EINE 
ANGEREGTE DISKUSSION.
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